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I. Allgemeines 
Verträge unter nahen Angehörigen bieten den Vor-
teil, dass sie unproblematisch und zeitnah abge-
schlossen werden und sich steuermindernd im Rah-
men des Betriebsausgaben- oder Werbungskosten-
abzugs auswirken können. 
Damit lassen sich Einkünfte auf steuerlich weniger 
belastete Angehörige (meist Kinder) verlagern. 
Der Nachteil liegt darin, dass die Rechtsprechung 
hohe 
Anforderungen an die Anerkennung solcher Verträ-
ge aufgestellt hat und die Finanzverwaltung Verträ-
ge unter Angehören entsprechend kritisch prüft. 
Grundsätzlich steht es Angehörigen frei, ihre Rechts-
verhältnisse untereinander so zu gestalten, dass für 
sie die Steuerbelastung möglichst gering ist. Aller-

dings ist hierbei zu beachten: Wenn sich fremde Per-
sonen als Vertragpartner gegenüberstehen, wird re-
gelmäßig davon ausgegangen, dass der Vertrags-
schluss auf einem natürlichen Widerstreit der Interes-
sen (Interessengegensatz) beruht. 
Verträge unter nahen Angehörigen sind dagegen 
vielfach 
von familiären Erwägungen bestimmt. Deshalb wer-
den nur solche Verträge steuerrechtlich anerkannt, 
die auch fremde Personen abgeschlossen haben 
könnten. Dies ist dann der Fall, wenn der Vertrag  vor 
Beginn des Leistungsaustausches klar und ernsthaft 
gewollt ist, tatsächlich durchgeführt wird und einem 
Fremdvergleich standhält (zu den Einzelheiten vgl. 
II.). 
Neben dem Fremdvergleich ist auch zu prüfen, ob 
die vertragliche Gestaltung nicht einen Missbrauch 
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von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten darstellt. 
Seit dem Kalenderjahr 2008 gelten hier verschärfte 
gesetzliche Bestimmungen. Insbesondere bei einer 
unangemessenen Gestaltung müssen Sie nachwei-
sen, dass hierfür beachtliche außersteuerliche Grün-
de maßgeblich waren. 
„Nahe Angehörige“ sind insbesondere: Ehegatten, 
Eltern, 
Großeltern, minderjährige Kinder, Enkel, Geschwister 
und Schwiegereltern bzw. Schwiegerkinder. 
Bei Verträgen zwischen Eltern und volljährigen Kin-
dern ist zu unterscheiden: 
 Sind die Kinder nicht unterhaltsberechtigt, ist grund-
sätzlich von einem natürlichen Interessengegensatz 
auszugehen, d. h. diese Verträge werden nur dann 
nach den 
Kriterien eines Fremdvergleichs geprüft, wenn un-
gewöhnliche Vertragsgestaltungen auf familiäre Er-
wägungen hinweisen. 
Bei unterhaltsberechtigten Kindern besteht kein In-
teressengensatz; hier ist ein Fremdvergleich durchzu-
führen. 
Bei eheähnlichen Verhältnissen vermutet die Recht-
sprechung regelmäßig einen Interessengleichklang 
zwischen den Beteiligten. Die besonderen Voraus-
setzungen für die steuerliche Anerkennung von Ver-
trägen zwischen nahen Angehörigen sind daher 
auch hier zu beachten. Das Gleiche gilt auch im 
Verhältnis der Personengesellschaften (z. B. KG) zu 
nahen Angehörigen der Gesellschafter. Juristische 
Personen (z. B. GmbH) sind keine Angehörigen. 
 

II. Voraussetzungen 
Aus dem Vergleich mit Verträgen unter Fremden 
sind für 
die steuerrechtliche Praxis allgemeine Anforderun-
gen an 
Form, Inhalt und Vollzug von Verträgen unter nahen 
Angehörigen entwickelt worden. Nur wenn die fol-
genden Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Ver-
trag dem maßgeblichen Fremdvergleich standhal-
ten: 
1. Klare und eindeutige Vereinbarun-
gen 
Die Verträge müssen klare und eindeutige Vereinba-
rungen enthalten, die jeden Zweifel über die we-
sentlichen Bestandteile des Vertrags ausschließen. 
Sie müssen auch im Vorhinein geschlossen worden 
sein; denn rückwirkende Vereinbarungen lässt das 
Steuerrecht nicht zu 
2. Ernsthaftigkeit 
Zudem müssen die Vertragsbeteiligten den Vertrag 
ernsthaft wollen. Bei der Beurteilung der Ernsthaftig-
keit ist von entscheidender Bedeutung, ob ein Ver-
trag gleichen Inhalts auch zwischen Fremden abge-
schlossen worden wäre. 
3. Zivilrechtliche Wirksamkeit 
Eine Vereinbarung ist z. B. nicht wirksam, wenn ein zi-
vilrechtlich vorgeschriebenes Formerfordernis nicht 
beachtet worden ist. 
Beispiel: Notarielle Beurkundung eines Grundstückskaufs 
oder eines Schenkungsversprechens. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn keine Heilung des 
Formfehlers erfolgt oder möglich ist. Rechtsprechung 

und Finanzverwaltung vertreten hier allerdings unter-
schiedliche Standpunkte. 
4. Form des Vertrags 
Verträge, die unter nahen Angehörigen abgeschlos-
sen 
werden, unterliegen keinem besonderen gesetzli-
chen 
Formzwang. 
 
Tipp Ihres Steuerberaters: 
Aus Beweisgründen sollte jeder Vertrag mit einem 
nahen 
Angehörigen grundsätzlich schriftlich fixiert werden. 
In jedem Fall müssen die allgemeinen zivilrechtlichen 
Wirksamkeitsvoraussetzungen für den Abschluss von 
Verträgen beachtet werden. Insbesondere Verträge 
mit minderjährigen Kindern werfen in der Praxis im-
mer wieder Probleme auf. 
Beispiele: Minderjährige Kinder müssen bei Vertragsab-
schlüssen mit einem Elternteil durch einen Ergänzungspfle-
ger vertreten sein, der die Erklärungen zum Vertrag im Na-
men des Kindes 
abgibt. 
Wird ein minderjähriges Kind als Gesellschafter in ei-
ne 
Personengesellschaft (OHG, KG) aufgenommen 
oder eine stille Beteiligung eines minderjährigen Kin-
des bzw. eine Unterbeteiligung an einem Gesell-
schaftsanteil vereinbart, 
ist außerdem eine vormundschaftsgerichtliche Ge-
nehmigung erforderlich. 
5. Inhalt des Vertrags 
Die unter nahen Angehörigen geschlossenen Ver-
träge sind nur dann bindend, wenn die Hauptpflich-
ten, die das Wesen des Vertrags ausmachen, zwi-
schen den Vertragsparteien festgelegt worden sind. 
 
Beispiel: Ein Arbeitsvertrag muss als „Mindestprogramm“ 
Regelungen über die Höhe des Lohns sowie über Art und 
Umfang 
der Tätigkeit enthalten. Erforderlich ist weiterhin, dass 
die Vertragspflichten über die üblichen familiären 
Hilfeleistungen hinausgehen. 
 
6. Tatsächliche Durchführung des Ver-
trags 
Der nach Form und Inhalt rechtlich unbedenkliche 
Vertrag muss auch seinem Inhalt gemäß vollzogen 
werden. Leistung und Gegenleistung sind nach-
weisbar zu erbringen. 
 

III. Besonderheiten bei einzelnen 
Vertragsarten 
Bei der steuerrechtlichen Anerkennung von Verträ-
gen unter nahen Angehörigen gibt es bestimmte 
Vertragsarten, die das Interesse der Finanzverwal-
tung in ganz besonderer Weise auf sich ziehen: 
 
1. Arbeitsverträge 
Arbeitsverhältnisse sind ein willkommenes Gestal-
tungsmittel, um Einkünfte aus dem Unternehmen auf 
Ehegatten oder Kinder zu verlagern. Die Anerken-
nung als Arbeitsverhältnis setzt aber zum einen vor-
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aus, dass die Tätigkeit über die familiäre Mitarbeit 
hinaus geht. Zum anderen ist Folgendes zu beach-
ten: 
Die Angemessenheit des Lohns wird in erster Linie 
dadurch ermittelt, dass der vereinbarte Lohn mit 
den betriebsintern üblichen Löhnen für familien-
fremde Arbeitnehmer verglichen wird. Falls es ein 
solcher Fremdvergleich zulässt, sind auch Versor-
gungsleistungen, Heirats-und Geburtsbeihilfen, 
Weihnachtsgratifikationen und Tantiemeleistungen 
an die im Betrieb angestellten Ehepartner und Kin-
der als Betriebsausgaben abziehbar. 
Die tatsächliche Durchführung eines Ehegatten-
Arbeitsverhältnisses liegt nur vor, wenn Lohnsteuer 
und Sozialversicherungsbeiträge einbehalten wer-
den und der Arbeitnehmer- Ehegatte – wie ein 
fremder Arbeitnehmer – über die Lohnzahlung frei 
verfügen kann. Dazu genügt es allerdings, dass der 
Lohn auf ein beiden Ehegattenzugängliches Konto 
(Oder-Konto) überwiesen wird. 
 
Tipp Ihres Steuerberaters: 
Selbst wenn für die Änderung eines Arbeitsvertrags 
die Schriftform vorgesehen ist, wird durch eine nur 
mündlich vereinbarte Gehaltserhöhung die steuerli-
che Anerkennung des Vertrags nicht in Frage ge-
stellt. 
 
2. Darlehensverträge 
Auch bei Darlehensverträgen sind steuerrechtliche 
Gestaltungsmodelle denkbar, die einen rechtssiche-
ren Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug 
erlauben. 
Vor allem bei Darlehensgewährungen in Kinder-
Eltern-Fällen gilt es hierzu Folgendes zu beachten: 
Zur steuerlichen Anerkennung ist eine Vereinbarung 
über die Laufzeit sowie über Art und Zeit der Rück-
zahlung zu treffen; hinsichtlich der tatsächlichen 
Durchführung müssen die Zinsen zu den Fälligkeits-
zeitpunkten 
entrichtet werden und der Rückzahlungsanspruch 
bei 
einer Laufzeit von mehr als vier Jahren ausreichend 
gesichert sein. 
Zahlen Eltern ihren Kindern Zinsen aufgrund von Dar-
lehensverträgen, können die Zinsen bei den betrieb-
lichen Einkünften der Eltern selbst dann als Be-
triebsausgaben abziehbar sein, wenn die Valutabe-
träge aus Mitteln stammen, die den Kindern zuvor 
von den Eltern geschenkt hatten; dies gilt jedenfalls 
dann, wenn die Schenkung und das Darlehen un-
abhängig voneinander vereinbart wurden. 
Besteht jedoch zwischen Schenkung und Darle-
hensgewährung ein offensichtlicher Zusammen-
hang, weil die Schenkung mit der Auflage einer Dar-
lehensgewährung verbunden wird, handelt es sich 
bei den „Zinsen“ nicht um abziehbare Betriebsaus-
gaben, sondern um nicht abziehbare Zuwendun-
gen. Geht dem Darlehen eines minderjährigen Kin-
des an einen Elternteil eine Schenkung des anderen 
Elternteils voraus und liegt diesen Rechtsgeschäften 
ein Gesamtplan der Eltern zur Schaffung von steuer-
lich abziehbaren Werbungskosten oder Betriebsaus-
gaben zugrunde, sind die insoweit an das Kind ge-
zahlten Beträge ebenfalls als nicht abziehbare Zu-

wendungen zu behandeln (sog. Gesamtplanrecht-
sprechung). Die schenkweise Abtretung von Darle-
hensforderungen eines beherrschenden GmbH-
Gesellschafters an seineminderjährigen Kindern ist 
nach der Rechtsprechung nicht ausgeschlossen. 
 
Tipp Ihres Steuerberaters: 
Vertritt ein Rechtsanwalt als Ergänzungspfleger min-
derjährige Kinder beim Abschluss und bei der Durch-
führung eines Darlehensvertrags mit deren Eltern, ist 
der Vertrag regelmäßig steuerlich anzuerkennen. 
Die anfallenden Kosten des Rechtsanwalts für die 
Ergänzungspflegschaft 
dürften darüber hinaus durch den steuerlichen Vor-
teil regelmäßig mehr als aufwogen werden. 
 
3. Miet- und Pachtverträge 
Zu warnen ist hier vor Scheinverträgen, die dazu füh-
ren, dass die gezahlte Miete nicht endgültig aus 
dem Vermögen des Mieters in das Vermögen des 
Vermieters gelangt. Eine verbilligte Miete oder die 
Gewährung von Unterhalt spielen hingegen beim 
Fremdvergleich keine Rolle. Die Hauptpflichten der 
Vertragsparteien – wie das überlassen der Mietsa-
che zur Nutzung und die Höhe der zu entrichtenden 
Miete einschließlich Nebenkosten – müssen klar und 
eindeutig vereinbart worden sein und entsprechend 
der Vereinbarung erfüllt werden. Eine Vermietung 
einzelner Wohnbereiche, die miteinander verfloch-
ten sind, ist nicht möglich. 
Nicht jede Abweichung von der üblichen Gestal-
tung 
eines Mietvertrags schließt dessen steuerliche Aner-
kennung aus. 
Mietverträge, die nur zum Schein abgeschlossen 
werden, 
bleiben für die Besteuerung unerheblich. Eine 
Scheinhandlung kann gegeben sein, wenn der 
Vermieter dem Mieter das Geld für die jeweilige 
Miete im Vorhinein zur Verfügung stellt oder wenn er 
die Miete nach Eingang auf seinem Konto alsbald 
wieder an den Mieter zurückzahlt. 
Ein bürgerlich-rechtlich wirksamer Mietvertrag zwi-
schen Eltern und ihrem unterhaltsberechtigten Kind 
wird auch dann steuerlich anerkannt, wenn das Kind 
die Miete durch Verrechnung mit dem Barunterhalt 
der Eltern zahlt. Gleiches gilt für unterhaltsberechtig-
te Eltern bzw.(geschiedene) Ehegatten. Steuerlich 
anerkannt wird zudem ein Mietvertrag, den der 
Wohnungseigentümer nicht nur mit seiner studieren-
den, unterhaltsberechtigten Tochter, sondern auch 
mit deren Partner abschließt. 
 
 
 
Hinweis Ihres Steuerberaters: 
Bei einer zulässigen verbilligten Vermietung werden 
seit 2004 die Werbungskosten bei den Vermietungs-
einkünften auf den prozentualen Anteil der entgelt-
lichen Vermietung gekürzt, wenn die Miete weniger 
als 56 % der ortsüblichen Miete beträgt. Entspre-
chendes gilt, wenn die Miete zwar mindestens 56 %, 
aber weniger als 75 % der ortsüblichen Miete be-
trägt und sich innerhalb von 
30 Jahren voraussichtlich kein Mietüberschuss ergibt. 
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4. Gesellschaftsverträge 
Ein anspruchsvoller Rechtsbereich, den wir im Be-
darfsfall detailliert betrachten sollten. An dieser Stelle 
nur ein kurzer Hinweis zum Fremdvergleich: Nur so-
weit das Vertragsverhältnis unter nahen Angehöri-
gen einem Gesellschaftsverhältnis unter Fremden 
wirtschaftlich gleichwertig ist, sind die den nahen 
Angehörigen eingeräumten Anteile am Gesell-
schaftsgewinn auch steuerrechtlich eigene Einkünf-
te. 
Rechtsstand: 1. 1. 2009 
Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt 
haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie er-
folgen 
jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine indivi-
duelle 
Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Büro SOMMER &SOMMER  


